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PREIS- UND LEISTUNGSVERZEICHNIS 

des Bankhaus Bauer, Zweigniederlassung der 
Düsseldorfer Hypothekenbank AG 

 

Stand 01. August 2008 
 

·  KAPITEL A  
Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr mit privaten 
Kunden und Geschäftskunden (Kontoführung, Lastschri ftverkehr, Sparverkehr, 
Kreditgeschäft, Auskünfte, Avale, Reisezahlungsmitt el, Safes/Verwahrstücke, 
Sonstiges) 

 

·  KAPITEL B   
Preise und Leistungsmerkmale beim Überweisungs- und  Scheckverkehr sowie 
kartengestützten Zahlungsverkehr für Privat- und Ge schäftskunden 

 

·  KAPITEL C   
 Preise für Wertpapierdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden 
 

·  KAPITEL D   
Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften für Pri vat- und Geschäftskun-
den 

 

·  KAPITEL E  
Außergerichtlichen Streitschlichtungsverfahren für Privat- und Geschäftskunden 

 

·  KAPITEL F  
 Zugehörigkeit zum Einlagensicherungsfonds 
 
 
 
 
 
 
 
Alle mit *) gekennzeichneten Preise verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen Umsatzsteuer (U St) von 
zurzeit 19 %. 
 
Für die in diesem Preis- und Leistungsverzeichnis nicht aufgeführte Leistungen, die im Auftrag des Kun den 
oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die nach den Umständen nur gegen eine Vergü-
tung zu erwarten sind, kann die Bank die Höhe der E ntgelte nach billigem Ermessen (§315 BGB) bestimmen. 
Bei den mit „nach Aufwand“ gekennzeichneten Dienstle istungen wird für den Aufwand ein Stundensatz für 
umsatzsteuerfreie Dienstleistungen von Euro 75,00 u nd umsatzsteuerpflichtige Dienstleistungen von Euro  
89,25 berechnet. 
 
Der Kunde trägt alle Auslagen, die anfallen, wenn d ie Bank in seinem Auftrag oder seinem mutmaßlichen Inte-
resse tätig wird (insbesondere für Ferngespräche, Porti) oder wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, f reigegeben 
oder verwertet werden (insbesondere Notarkosten, Lagergelder, Kosten der Bewachung von Sicherungsgut). 
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A. Preise für Dienstleistungen im standardisierten Ges chäfts-
verkehr  mit  Privat- und Geschäftskunden (Kontofüh rung, Last-
schriftverkehr, Sparverkehr, Kreditgeschäft, Auskün fte, Avale, 
Reisezahlungsmittel,Safes/Verwahrstücke, Sonstiges)  

 
 
I. Persönliche Konten 
 
 
1. Preismodell für Privat- und Geschäftskunden 
 
a. Preismodell P1 Konto          Euro 
·  Postengebühr Belegerstellung pro Posten -,- 
·  DTA-Buchungen  pro Posten  -,- 
·  Portoersatz  pro Auszug -,- 
·  Abholer  pro Auszug  1,00 
·  Grundgebühren monatlich -,- 
·  "keinerlei Postversand" Grundgebühren monatlich 10,00 
 
b. Preismodell P2 Konto 
·  Postengebühr Belegerstellung pro Posten -,- 
·  DTA-Buchungen  pro Posten  -,- 
·  Portoersatz pro Auszug  -,-  
·  Abholer pro Auszug  1,00 
·  Grundgebühren monatlich 10,00 
·  "keinerlei Postversand" Grundgebühren monatlich 10,00 
 
c. Preismodell für VV Konto 
·  Portoersatz pro Auszug  -,-  
·  Abholer  pro Auszug  1,00 
·  "keinerlei Postversand" Grundgebühren monatlich 10,00 
 
 
d. Preismodell Fremdwährungskonten laufende Rechnun g 
·  Postengebühr Belegerstellung pro Posten -,- 
·  Portoersatz pro Auszug  -,-  
·  Abholer pro Auszug  1,00 
·  Grundgebühren monatlich 10,00 
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2. Übermittlung des Kontoauszuges (pro Vorgang) 

  Euro 
·  Kontoauszugsdrucker  nicht vorhanden  

·  P2 Tagesauszug -,- 

·  P2 Wochenauszug -,- 

·  P2 Monatsauszug -,- 

·  P2 Vierteljahresauszug -,- 

·  P1 nur Monatsauszug -,- 

·  VV  nur Vierteljahresauszug -,- 

·  Fremdwährungskonten Tagesauszug -,- 

·  Selbstabholer pro Auszug 1,00 

·  Zusendung der gesammelten Abholerpost Portokosten 

·  Duplikate von Kontoauszügen und Belegen je 10,00 

 
 
3. Lastschriftverkehr 
 
a. Lastschriften im Einzugsermächtigungs- und Abbuc hungsauftragsverfahren 
    Lastschrifteinlösung  -,- 

 
b. Lastschriften im Abbuchungsverfahren 
    Vormerkung von Abbuchungsaufträgen 
 

 -,- 
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4. Wertstellungen (außer Überweisungsverkehr) 1) 
 
Wertstellungen bei Gutschriften auf dem Konto   

·  Bareinzahlungen (Spar- und Girokonto) Tag der Einzahlung 

·  Lastschrifteinreichungen 
 

3 Bankarbeitstage nach 
Einreichung  

·  Scheckeinreichungen – eigenes Kreditinstitut Tag der Vorlegung 

·  Scheckeinreichungen – andere Kreditinstitute 3 Bankarbeitstage nach 
Einreichung  

·  Scheckeinreichungen – andere Kreditinstitute – 
      Eingang vorbehalten 

3 Bankarbeitstage nach 
Einreichung  

·  Scheckeinreichungen – andere Kreditinstitute – Inkasso 3 Bankarbeitstage nach 
Eingang des 

Gegenwertes 

   
Wertstellungen bei Abbuchungen vom Konto  

·  Lastschriften  Tag der Vorlegung 

·  Schecks  Tag der Vorlegung 

·  Sparkonten  Tag der Abbuchung  

·  Barauszahlungen  Tag der Auszahlung  

   
   
Barauszahlungen mit Debit-Karte 
(Kundenkarte und noch im Umlauf 
befindliche ec-Karte) 

am Schalter am Geldautomaten  

 
·  beim eigenen Kreditinstitut Tag der Auszahlung entfällt  

·  beim fremden Kreditinstitut Tag der Vorlegung Tag der Vorlegung  

   
Barauszahlung mit Kreditkarte    

·  beim eigenen Kreditinstitut entfällt entfällt  

·  beim fremden  Kreditinstitut entfällt entfällt  
 
 
 
 
 
1)   siehe Kapitel B.I. 
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II. Sparkonten 

  Euro 
·  Zusendung von Kontoauszügen bei Loseblattsparbuch nicht vorhanden  

·  Gutschriftsanzeigen  keine Zusendung 

·  Kennwortvereinbarung  -,- 

·  Aufbewahrung eines Sparbuches (jährlich) 25,00 

·  Ausstellung eines Ersatzsparbuches  5,00 

·  Einrichtung eines Sparvertrages zu Gunsten Dritter 12,50 

·  Vermögenswirksames Sparen   
-   vorzeitige zulagenschädliche Auflösung -,-  
-   Übertrag in eine andere vermögenswirksame Sparform -,- 

 
 
III. Sparbriefe 
 
·  hauseigene Verwahrung (jährlich)  entfällt  

 
 
IV. Regelleistungen bei Privatkrediten 
 
– nicht im Angebot – 
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V. Sonderleistungen im Kreditgeschäft 
 
1. Kreditbearbeitung  Euro 

·  Tilgungsaussetzung  75,00 

·  Umwandlung in eine 
andere Kredit-/Darlehensart 

pro angefangene Stunde 75,00 

·  Zins- und Saldenbestätigung pro 
Konto und Jahr 

 10,00 

·  Zusätzlicher Zins- und Tilgungsplan   25,00 

·  Außerplanmäßige Kreditlinien- 
und Saldobescheinigung 

 25,00 

·  Stundung  75,00 

·  Ratenänderung auf Kundenwunsch  75,00 

·  Rückzinsberechnung bei nachträg-
lich vereinbarter Sondertilgung 

 nicht im Angebot  

 
2. Sicherheitenbearbeitung  

      Einsichtnahme in Register oder Einholung eines Registerauszuges für den  
      Kunden (zzgl. ggf. anfallender Registergebühren) 

·  Grundbuch fremde Gebühren zuzüglich  25,00  

·  Handelsregister fremde Gebühren zuzüglich  25,00 

·  Vereinsregister fremde Gebühren zuzüglich  25,00 

·  Güterstandsregister fremde Gebühren zuzüglich  25,00 

·  Austausch von Sicherheiten              pro angefangene Stunde  75,00 
mind. 150,00 

·  Grundpfandrechte   

- Rangänderung pro angefangene Stunde 75,00 

      - treuhänderische Verwaltung 
         von Grundschulden 

pro angefangene Stunde 75,00 

- sonstige Erklärungen im Zusam- 
  menhang mit Grundpfandrechten, 
  ohne dass eine Verpflichtung der 
  Bank vorliegt;  
  Erteilung von Treuhandaufträgen  
  im Kundeninteresse 

pro angefangene Stunde 75,00 

·  Abwicklung von Treuhandaufträgen  pro angefangene Stunde  75,00 
mind. 150,00 
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VI. Auskünfte 
 
Kreditbearbeitung  

      Bankauskunft  Euro 

·  Inland fremde Auslagen zuzüglich 50,00 

·  Ausland fremde Auslagen zuzüglich  50,00 

     -   Europa fremde Auslagen zuzüglich  50,00 

     -   Übersee fremde Auslagen zuzüglich  50,00 

·  Zuschlag für Eilauskünfte fremde Auslagen zuzüglich  25,00 

·  Sonstige eingeholte Auskünfte fremde Auslagen zuzüglich  50,00 

 
 
VII. Avale 
 
Bearbeitungsentgelt  nach Absprache 

Avalprovision  nach Absprache 

Änderung  nicht möglich 

 
 
VIII. Reisezahlungsmittel 
 
-nicht im Angebot- 

 
 
IX. Safes/Verwahrstücke 
 
·  Mietpreis für Safes (pro Jahr) bis 5,00 x 30 cm 32,13 *) 

 bis 7,50 x 30 cm 38,08 *) 
 bis 10,00 x 30 cm 51,17 *) 
 bis 20,00 x 30 cm 127,33 *) 

·  Einlagerung von Verwahrstücken (pro Jahr) entfällt  
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X. Sonstiges 
 
 Euro 
·  Saldenbestätigung 10,00 

·  Nachforschungen im Auftrag des Kunden 1) 

·  Vertrag zugunsten Dritter   
- Kontoguthaben  12,50 
- Depotguthaben  25,00 

·  Sicherung des Nachlasses für den Erben - Meldung 
gem. § 33 Erbschaftssteuergesetz an das Finanzamt 

-.- 

·  Zweitschriften von Kontoauszügen und/oder Belegen   10,00  
pro Auszug/Beleg  

·  Ermittlung einer neuen Kundenadresse  fremde Kosten 

·  Devisengeschäfte  nach Absprache 

 
1) Die Bank berechnet für Nachforschungen einen Stundensatz bei umsatzsteuerfreien Dienstleistungen  
    von Euro 75,00 und bei umsatzsteuerpflichtigen Dienstleistungen Euro 89,25. 
    Die Bank wird für die Nachforschungen kein Entg elt verlangen, wenn die Nachforschungen 
    aufgrund einer berechtigten Beanstandung des Kunden gegenüber der Bank erfolgten 
    (beispielsweise fehlerhafte Wertstellung, fehlerhafte Zinsberechnung, etc.). 
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B. Preise und Leistungsmerkmale beim Überweisungs- und   
     Scheckverkehr sowie kartengestützten Zahlungsv erkehr 
     für Privatkunden und Geschäftskunden 

 
 
I. Überweisungsverkehr   
 
1. Inlandsüberweisungen 
 
 
a. Überweisungsausgänge 

 
 
 
aa. Annahmefrist 
      für Überweisungen 

 
9.oo bis 12.oo Uhr (werktags, außer Samstag und an gesetz-
lichen, bundeseinheitlichen sowie Baden-Württemberg -
spezifischen Feiertagen, sowie am 24.12. und 31.12.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10  

 
 
bb. Ausführungsfristen Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt, längste ns 

jedoch innerhalb der nachstehenden Fristen: 
 

Überweisungsart Ausführungsfrist in Bank- 
geschäftstagen 1) 

Überweisung in Euro 
an ein anderes Kreditinstitut 

binnen drei  Bankgeschäftstagen auf 
das Konto des Kreditinstituts des Be-
günstigten 
binnen zwei Bankgeschäftstagen auf 
das Konto des Kreditinstituts des Be-
günstigten, wenn der Überweisende 
die IBAN 2)  des Begünstigten und den 
BIC3)  des Kreditinstituts des Begüns-
tigten angegeben hat und das Kredit-
institut des Begünstigten am SEPA-
Überweisungsverfahren 4)  teilnimmt. 

Überweisung in Euro innerhalb einer Haupt- 
oder Zweigstelle der Bank (Hausüberweisung)  

binnen eines Bankgeschäftstags auf 
das Konto des Begünstigten 

Überweisung in Euro an eine andere Haupt- 
oder Zweigstelle der Bank in Deutschland 

binnen zwei  Bankgeschäftstagen auf 
das Konto des Begünstigten 

Überweisung an ein anderes Kreditinstitut, 
die auf eine andere Währung eines EU- oder 
EWR-Mitgliedstaates5) bis zu einem Gegen-
wert von höchstens 75.000 Euro lautet 

binnen fünf  Bankgeschäftstagen auf 
das Konto des Kreditinstituts des Be-
günstigten 

Überweisung innerhalb der Bank, die auf eine 
andere Währung eines EU- oder EWR-
Mitgliedstaates5)  bis zu einem Gegenwert von 
höchstens 75.000 Euro lautet 

binnen fünf  Bankgeschäftstagen auf 
das Konto des Begünstigten 

Überweisungen, die weder auf Euro noch auf 
eine Währung eines EU- oder EWR-Mitglied-
staates5)   lauten (Drittstaaten-Währung) 6) 

werden baldmöglichst bewirkt 

 
 
 
 
1)  Bankgeschäftstage sind Werktage, an denen alle beteiligten Kreditinstitute gewöhnlich geöffnet haben  ausge-
nommen Sonnabende (§ 676a Abs. 2 BGB). 

2) IBAN ist die Abkürzung für „International Bank Acc ount Number“ (=internationale Kontonummer). 

3) BIC ist die Abkürzung für „Bank Identifier Code“ ( =Bankidentifikationscode). 

4) Die Bank nimmt am SEPA-Überweisungsverfahren teil,  wonach die Überweisungsausführungsfrist maximal 
zwei Bankgeschäftstage beträgt. SEPA steht für den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Eur o Pay-
ments Area). Die angegebene Ausführungsfrist setzt aber voraus, dass auch das Kreditinstitut des Begünstigten am 
SEPA-Überweisungsverfahren teilnimmt. Nähere Inform ationen erteilt die Bank auf Nachfrage. 

5) Währungen derzeit: Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, 
Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zlo ty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer 
Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 
6)  z.B.: US-Dollar. 



11  

 
Die Ausführungsfrist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem 
- die bis zu den unter B.I.1.a.aa. bekanntgegebenen Annahmefristen nach Nr. II.1 der 
„Bedingungen für den Überweisungsverkehr“ zur Ausfü hrung der Überweisung 
erforderlichen Angaben vorliegen und 
- ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben vorhanden oder ein 
ausreichender Kredit eingeräumt ist. 
 
 
 
cc. Entgelte 
 Überweisungsmodalitäten 
 je Überweisung vom Girokonto 

 beleghafte 
Überwei-
sung mit 
Original-
vordruck 

beleghafte 
Überwei-
sung ohne 
Original-
vordruck 

elektro-
nisch  

übermit-
telte Über- 
weisung 1) 

per  
Dauer-
auftrag 

je Über-
weisung 
per Zahl-

schein 

Eil- 
überwei-

sung 

Überweisungsart  
Inlandsüberweisung in 

Euro an ein  
anderes Kreditinstitut 

-,- 3,00 
Euro 

 
-,- 

 
-,- 

 
2,55 
Euro 

 
7,50 
Euro 

Inlandsüberweisung in 
Euro innerhalb der Bank 

-,- 3,00 
Euro 

 
-,- 

 
-,- 

 
-,- 

 
entfällt 

Inlandsüberweisung, die 
auf eine andere Währung 

eines EU- oder EWR-
Mitgliedsstaates 2) lautet 

15,00 
Euro 

15,00 
Euro 

15,00 
Euro 

15,00 
Euro 

entfällt 15,00 
Euro 

Inlandsüberweisung, die 
weder auf Euro noch auf 

eine andere Währung eines 
EU- oder EWR-

Mitgliedsstaates lautet 
(Drittstaatenwährung)  3) 

15,00 
Euro 

15,00 
Euro 

15,00 
Euro 

15,00 
Euro 

entfällt 15,00 
Euro 

Entgelte je Überweisungen in Euro innerhalb Deutschlands vom Girokonto werden 
nicht berechnet (außer Eilüberweisungen und Überwei sungen ohne Originalvordru-
cke), da die Durchführung von Inlandsüberweisungen bereits mit dem Gesamtpreis 
für das Kontoführungs-Komplettpaket abgegolten ist (s. Kapitel A, 
Abschnitt I „Preismodell für Privatkunden“). 
 

 
 

1) Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Telefonbanking, Online-Banking, Homebanking. 

2) Währungen derzeit: Britisches Pfund, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Lettischer Lats, 
Litauischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zlo ty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, 
Tschechische Krone, Ungarischer Forint. 

3)  z.B.: US-Dollar. 
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dd. Wertstellung 
·  Tag des Zahlungsausgangs bei der Bank 
 
 
b. Überweisungseingänge 
 
aa. Gutschrift auf Girokonto 

·  maximal ein Bankgeschäftstag 1) 
      nach Eingang des Überweisungsbetrages bei der Bank 

 
bb. Wertstellung 

·  Tag des Zahlungseingangs bei der Bank 

 
c. Dauerauftrag   

·  Einrichtung  -,- 

·  Änderung  -,- 

·  Aussetzung  -,- 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Bankgeschäftstage sind Werktage, an denen alle beteiligten Kreditinstitute gewöhnlich geöffnet haben, ausgenommen Sonn-
abende (§ 676a Abs. 2 BGB). 
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2. Grenzüberschreitende Überweisungen innerhalb  
     der Europäischen Union 1)  

     und der EWR-Staaten 2) 
 
 
 
a. Überweisungsausgänge 
 
aa. Annahmefrist 
      für Überweisungen 

9.oo bis 12.oo Uhr (werktags, außer Samstag und an 
gesetzlichen, bundeseinheitlichen sowie Baden-
Württemberg-spezifischen Feiertagen, sowie am 
24.12. und 31.12.) 

 
 
 
 
bb. Ausführungsfristen 
Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. Die Zei tspanne bis zur Gutschrift der 
Überweisung auf dem Konto des Kreditinstitutes des Begünstigten (Ausführungsfrist) 
beträgt maximal: 
 
 Ausführungsfrist nach Bankgeschäftstagen 3) bei  
Zielland konventioneller Abwicklung in 

Euro oder Währung des Emp-
fängerlandes 

konventioneller Abwicklung in 
anderen Währungen 

Ausland binnen fünf Bankgeschäftstagen 
auf das Konto des Kredit-
instituts des Begünstigten 

binnen fünf Bankgeschäftstagen 
auf das Konto des Kreditinstituts 
des Begünstigten 

EU-/EWR-
Mitgliedstaat  

 
 binnen zwei Bankgeschäftstagen auf das Konto des  
      Kreditinstituts des Begünstigten, wenn 
·  die Überweisung auf Euro lautet, 
·  keine OUR- oder BEN-Weisung4) vorliegt, 
·  der Überweisende die IBAN 5)  des Begünstigten und den BIC6)  

des Kreditinstituts des Begünstigen angegeben hat und 
·  das Kreditinstitut des Begünstigten am SEPA-

Überweisungsverfahren 7)  teilnimmt. 
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Die Ausführungsfrist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem  
bis zu den unter B.I.2.a. aa. bekannt gegebenen Annahmefristen 

·  die nach Nr. III 1 der ,,Bedingungen für den Überwe isungsverkehr“ zur  
 Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben vorliegen und 

·  ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Gu thaben vorhanden  
 oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) EU-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irlan d, 
Italien, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg , Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordi rland sowie Zypern 

2) EWR-Staaten derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen 

3) Bankgeschäftstage sind Werktage, an denen alle beteiligten Kreditinstitute gewöhnlich geöffnet habe n, 
ausgenommen Sonnabende (§ 676a Abs. 2 BGB) 

4) OUR oder BEN ist eine besondere Entgeltverteilungsweisung (vgl. hierzu Kapitel B.I.2.a.cc.) 

5) IBAN ist die Abkürzung für „International Bank A ccount Code“ (=internationale Kontonummer) 

6) BIC ist die Abkürzung für „Bank Idenitifier Code “ (=Bankidentifikationscode) 

    7) Die Bank nimmt am SEPA-Überweisungsverfahren teil,  wonach die Überweisungsausführungsfrist 
   maximal  zwei Bankgeschäftstage beträgt. SEPA steht für den einheitlichen Euro- Zahlungsverkehrs- 
   raum (Single Euro Payments Area). Die angegebene Ausführungsfrist setzt aber voraus, dass auch das 
   Kreditinstitut des Be günstigten am SEPA-Überwei sungsverfahren teilnimmt. Nähere Informationen 
   erteilt die Bank auf Nachfrage. 
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cc. Entgelte 
 
(1.) Entgeltpflichtiger 
 
Der Überweisende trägt alle Entgelte (=OUR-Überweisung ), sofern keine abweichen-
de Vereinbarung getroffen wird. Folgende Vereinbaru ngen sind möglich: 
 

·  SHARE-Überweisung  =  

Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank und  
Begünstigter die übrigen Entgelte 
 
 

·  BEN-Überweisung  =  

(nicht möglich bei Überweisungen unterhalb von 12.5 00 Euro  
oder Gegenwert in Euro)    =        

  Begünstigter trägt alle Entgelte (das von der Bank in Abzug gebrachte Entgelt  
  entspricht dem Entgelt einer SHARE-Überweisung) 
 
 
Hinweis: 
·   Bei einer SHARE-Überweisung  können durch ein zwischengeschaltetes 

Kreditinstitut und das Kreditinstitut des Begünstig ten vom Überweisungs-
betrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

·  Bei einer BEN-Überweisung  können von jedem der beteiligten Kredit-
institute (überweisendes, zwischengeschaltetes oder begünstigtes Kredit-
institut) vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen wer-
den. 
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 (2.) Höhe der Entgelte 
 

Konventionelle Abwicklung Zielland  Währung  

OUR SHARE 
Deutschland Euro -,- -,- 

Deutschland Fremdwährung  15,00 Euro 15,00 Euro 

EU- und EWR-
Staaten 1)  

Euro bis zu 
einem 
Gegenwert von 
50.000 Euro 

15,00 Euro -,- 

EU- und EWR-
Staaten 1)  

Fremdwährung  15,00 Euro 15,00 Euro 

EU- und EWR-
Staaten 1)  

Schwedische 
Kronen bis 
zum Gegen-
wert von 
50.000 Euro 

Keine Gebühren für eine SHARE-Überweisung 
in Schwedischen Kronen im Inland und an EU- 
und EWR-Staaten, wenn der Überweisende die 
IBAN 2) des Begünstigten und den BIC3) des Kre-
ditinstituts des Begünstigten angibt (vgl. Kapital 
B.I.a.a.cc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) EU-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irlan d,   
Italien, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg , Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordi rland sowie Zypern 
EWR-Staaten derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen 

2) IBAN ist die Abkürzung für „International Bank A ccount Code“ (=internationale Kontonummer) 

3) BIC ist die Abkürzung für „Bank Idenitifier Code “ (=Bankidentifikationscode) 
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dd. Wertstellung 
·  am Tag des Zahlungsausgangs bei der Bank 
 
 
 
b. Überweisungseingänge 
 
aa. Gutschrift auf Girokonto 
 
·  maximal ein Bankgeschäftstag1)  nach Eingang des Überweisungsbetrages bei der 

Bank 
 
bb. Wertstellung 
·  Tag des Zahlungseingangs bei der Bank 
 
cc. Entgelte 
 
(1.) Entgeltpflichtiger 
 
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallen den Entgelte zu tragen hat, be-
stimmt sich danach, welche Entgeltregelung zwischen dem Überweisenden und des-
sen Kreditinstitut getroffen wurde. Folgende Verein barungen sind möglich: 
 
·  OUR-Überweisung Überweisender trägt alle Entgelte 

·  SHARE-Überweisung Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank 
und Begünstigter trägt die übrigen Entgelte 

·  BEN-Überweisung Begünstigter trägt alle Entgelte 

 
Hinweis: 
·  Bei einer SHARE-Überweisung  können bereits durch ein zwischen-

geschaltetes Kreditinstitut vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls          
Entgelte abgezogen werden. 

·  Bei einer BEN-Überweisung  können bereits von jedem der vorgeschalteten 
Kreditinstitute (überweisendes oder zwischengeschal tetes Kreditinstitut) 
vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

 
 
 
 
 
 

1) Bankgeschäftstage sind Werktage, an denen alle beteiligten Kreditinstitute gewöhnlich geöffnet habe n, 
ausgenommen Sonnabende (§ 676a Abs. 2 BGB) 
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 (2.) Höhe der Entgelte 
 
Bei einer SHARE- oder BEN-Überweisung werden von der Bank folgende Entgelte 
berechnet: 
 

Konventionelle Abwicklung Zielland  Währung  
BEN SHARE 

Deutschland Euro -,- -,- 

Deutschland Fremdwährung  15,00 Euro 15,00 Euro 

EU- und EWR-
Staaten 1)  

Euro 15,00 Euro -,- 

EU- und EWR-
Staaten 1)  

Fremdwährung  15,00 Euro 15,00 Euro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) EU-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irlan d, 
Italien, Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg , Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordi rland sowie Zypern 
EWR-Staaten derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen 
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3. Grenzüberschreitende Überweisungen in Staaten au ßerhalb  
    der Europäischen Union und der EWR-Staaten (Dri ttstaaten)  1) 

 

 

a.  Überweisungsausgänge 
 
aa. Annahmefrist 
      für Überweisungen 

9. oo bis 12.oo Uhr (werktags, außer Samstag und an 
gesetzlichen, bundeseinheitlichen sowie Baden-
Württemberg-spezifischen Feiertagen, sowie am 
24.12. und 31.12.) 

 
 
bb. Ausführungsfristen Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 
 
 
Überweisungen in die Schweiz werden binnen zwei Ban kgeschäftstagen auf das Kon-
to des Kreditinstituts des Begünstigten bewirkt, we nn 
 
·  die Überweisung auf Euro lautet, 
·  keine OUR- oder BEN-Weisung2)  vorliegt, 
·  der Überweisende seine Adressdaten angegeben hat, 
·  der Überweisende die IBAN 3) des Begünstigten und den BIC4) des Kreditinstituts 

des Begünstigten angegeben hat und 
·  das Kreditinstitut des Begünstigten am SEPA-Überwei sungsverfahren5) teilnimmt. 

 
 
 Die Ausführungsfrist beginnt mit Ablauf des Tages,  an dem 

·  die bis zu den unter B.I.3.a.aa. bekanntgegebenen Annahmefristen nach Nr. IV.1 
der „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“ zur A usführung der Überwei-
sung erforderlichen Angaben vorliegen und 

·  ein zu Ausführung der Überweisung ausreichendes Gut haben vorhanden oder 
ein ausreichender Kredit eingeräumt ist. 

 
1) EU-Staaten derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Irlan d, Italien, 
Griechenland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordi rland sowie Zypern 
EWR-Staaten derzeit: Island, Liechtenstein und Norwegen 

2) OUR oder BEN ist eine besondere Entgeltverteilungsweisung (vgl. hierzu Kapitel B.I.2.a.cc.) 

3) IBAN ist die Abkürzung für „International Bank A ccount Code“ (=internationale Kontonummer) 

4) BIC ist die Abkürzung für „Bank Idenitifier Code “ (=Bankidentifikationscode) 

5) Die Bank nimmt am SEPA-Überweisungsverfahren teil, wonach die Überweisungsausführungsfrist 
maximal  zwei Bankgeschäftstage beträgt. SEPA steht für den einheitlichen Euro- Zahlungsverkehrs- 
raum (Single Euro Payments Area). Die angegebene Ausführungsfrist setzt aber voraus, dass auch das  
Kreditinstitut des Begünstigten am SEPA-Überweisung sverfahren teilnimmt. Nähere Informationen erteilt  
die Bank auf Nachfrage. 
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cc. Entgelte 
 
1.)  Entgeltpflichtiger 
Der Überweisende trägt alle Entgelte (= OUR-Überweisung ), sofern keine ab-
weichende Vereinbarung getroffen wird. Folgende Ver einbarungen sind mög-
lich: 
 
·  SHARE-Überweisung Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank 

und Begünstigter die übrigen Entgelte 
·  BEN-Überweisung 

(nicht möglich bei 
Überweisungen unter-
halb von 12.500 Euro) 

Begünstigter trägt alle Entgelte (das von der 
Bank in Abzug gebrachte Entgelt entspricht dem 
Entgelt einer SHARE-Überweisung). Der Über-
weisungsbetrag wird um das Ent gelt der Bank  
in Höhe von Euro 15,00 gekürzt. 

 
Hinweis:  
·   Bei einer SHARE-Überweisung  können durch ein zwischengeschaltetes  

Kreditinstitut und das Kreditinstitut des Begünstig ten vom Überweisungs-
betrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

·  Bei einer BEN-Überweisung  können von jedem der beteiligten Kredit-
institute (überweisendes, zwischengeschaltetes oder begünstigtes Kredit-
institut) vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen     
werden. 

 
 
 
2.) Höhe der Entgelte 
Bei einer SHARE- oder BEN-Überweisung werden von der Bank folgende Ent-
gelte berechnet: 
 
Zielland Konventionelle Abwicklung 
 OUR SHARE 
Ausland 15,00 Euro 15,00 Euro 
 
 
 
 
dd. Wertstellung 
 
·  Tag des Zahlungsausgangs bei der Bank 
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a.  Überweisungsausgänge 
 
aa. Entgelte 
 
 
1.)  Entgeltpflichtiger 
Wer für die Ausführung der Überweisung die anfallen den Entgelte zu tragen 
hat, bestimmt sich danach, welche Entgeltregelung zwischen dem Überweisen-
den und dessen Kreditinstitut getroffen wurde. Folg ende Vereinbarungen sind 
möglich:  
 
·  OUR-Überweisung Überweisender trägt alle Entgelte 
·  SHARE-Überweisung Überweisender trägt Entgelte bei seiner Bank 

und Begünstigter trägt die übrigen Entgelte 
·  BEN-Überweisung 
 

Begünstigter trägt alle Entgelte 

 
Hinweis:  
·   Bei einer SHARE-Überweisung  können durch ein zwischengeschaltetes  

Kreditinstitut und das Kreditinstitut des Begünstig ten vom Überweisungs-
betrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. 

·  Bei einer BEN-Überweisung  können von jedem der beteiligten Kredit-
institute (überweisendes, zwischengeschaltetes oder begünstigtes Kredit-
institut) vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen     
werden. 

 
 
 
2.) Höhe der Entgelte 
Bei einer SHARE- oder BEN-Überweisung werden von der Bank folgende Ent-
gelte berechnet: 
 
Zielland Konventionelle Abwicklung 
 OUR SHARE 
Ausland 15,00 Euro 15,00 Euro 
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II. Scheckverkehr 
 
1. Scheckverkehr im Inland 
 
  Euro 
·  Einlösung eines auf Euro ausgestellten 

Schecks 
 -,- 

·  Einlösung eines auf eine Fremdwährung 
ausgestellten Schecks 

 nicht im Angebot  

·  Einzug eines auf Euro ausgestellten 
Schecks 

 -,- 

·  Einzug eines auf eine Fremdwährung 
ausgestellten Schecks 

  bis Gegenwert von 1.000 Euro 
  ab Gegenwert von 1.000 Euro 

  
 

15,00 
25,00 

·  Scheck-Vordrucke  -,- 
·  Zusendung von Scheckvordrucken auf 

Kundenwunsch 
 Portokosten + 

Einschreibegebühr 
·  Schecksperre 

Vormerkung/Abänderung 
 -,- 

·  Bereitstellung eines bestätigten Schecks 
der Deutschen Bundesbank 

 30,00 

 
2. Grenzüberschreitender Scheckverkehr 
 
a. Scheckzahlungen in das Ausland   
·  per Scheck  15,00 

zzgl. Versandgebühren 
·  per Barscheck in Euro  15,00 

zzgl. Versandgebühren 
·  per Barscheck in Fremdwährung  15,00 

zzgl. Versandgebühren 
   
b. Scheckzahlungen aus dem Ausland   
(bei Gegenwert bis Euro 1.000,-- „Eingang vorbehalten“) 
·  in Euro  15,00 
·  in Fremdwährung  15,00 
   
c. Scheckzahlungen aus dem Ausland   
(ab Gegenwert von Euro 1.000,-- „zum Inkasso“)  
·  in Euro  25,00 
·  in Fremdwährung  25,00 
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III. Kartengestützter Zahlungsverkehr 
 
 
1. Kreditkarten 
  Euro 
MasterCard   
·  P1 Konto - Hauptkarte (jährlich)  keine Ausgabe 
·  P2 Konto - Hauptkarte (jährlich)  -,- 
·  P1 Konto - Zusatzkarte (jährlich)  keine Ausgabe 
·  P2 Konto - Zusatzkarte (jährlich)  -,- 
   
MasterCard GOLD   
·  P1 Konto - Hauptkarte (jährlich)  keine Ausgabe 
·  P2 Konto - Hauptkarte (jährlich)  30,00 
·  P1 Konto - Zusatzkarte (jährlich)  keine Ausgabe 
·  P2 Konto - Zusatzkarte (jährlich)  30,00 
·  Ersatz eines PIN-Briefes -,- 
   
Zur Verfügungstellung einer Ersatzkarte bei  
·  Namensänderung  -,- 
·  Kontowechsel  -,- 
·  Verlust  -,- 
·  Erstellung einer/eines zusätzlich 
 angeforderten Rechnungskopie/Belegs 

10,00 

·  Sperren einer MasterCard /MasterCard GOLD 
      auf Veranlassung des Kunden 

5,00 

·  Einsatz der Kreditkarte im Ausland 
      bei Zahlung in Fremdwährung: 

1,00 % 
des Umsatzes 

 
2. Debit-Karte  
    (Kundenkarte und noch im Umlauf befindliche ec- Karte) 
 Euro 
·  Debit-Karte (jährlich) - nur für P2-Konten - -,- 
·  Zur Verfügungstellung einer Ersatzkarte bei  

-   Namensänderung  -,- 
-   Kontowechsel  -,- 
-   Verlust  -,- 

·  Sperren einer Debit-Karte auf Veranlassung des Kunden 5,00 
·  Ersatz eines PIN-Briefes  
·  Ausstattung mit einem Telefonchip (jährlich) entfällt  
·  Einsatz der Debit-Karte im Ausland an Terminals zum  

Bezahlen von Waren und Dienstleistungen (Maestro) in 
Fremdwährung 

1,75 % 
mind. 1,25 Euro, 

max. 6,00 Euro 
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C. Preise für Wertpapierdienstleistungen für Privat - 
     und Geschäftskunden 
 
 
I. Ausführung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Ver kauf von 
    Wertpapieren (Kommissionsgeschäft) 
 
1. An- und Verkauf 
 
1.1 Transaktionsentgelt  
 
Ausführung im Inland 
Wertpapierart Provision in % Minimum 

 in Euro 
Aktien  1,00 25,00 

Optionsscheine 1,00 25,00 

Genussscheine 1,00 25,00 

Bezugsrechte 1,00 25,00 

Teilrechte 1,00 25,00 

Aktienspitzen  1,00 25,00 

Bezug junger Aktien  1,00 25,00 

Fondsanteile  Verkauf 0,25 25,00 

Fondsanteile   Kauf zuzüglich Ausgabeaufschlag -,- 

Fondanteile Kauf und Verkauf  
über die Börse (Auftrag nur auf 
ausdrücklichen Kundenwunsch)  

1,00 25,00 

sonstige Wertpapiere 1,00 25,00 

Festverzinsliche 
Wertpapiere 

0,50 25,00 

Verkauf / Vermittlung 
Bundesschatzbriefe 

0,50 25,00 

Währungsanleihen 1,00 25,00 

Wandelanleihen 0,50 25,00 

Optionsanleihen 0,50 25,00 
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Ausführung im Ausland 
Wertpapierart Provision in % Minimum 

 in Euro 
Aktien  1,00 50,00 

Optionsscheine 1,00 50,00 

Genussscheine 1,00 50,00 

Bezugsrechte 1,00 50,00 

Teilrechte 1,00 50,00 

Aktienspitzen  1,00 50,00 

Bezug junger Aktien  1,00 50,00 

Fondsanteile  Verkauf 0,25 25,00 

Fondsanteile   Kauf zuzüglich Ausgabeaufschlag -,- 

Fondanteile Kauf und Verkauf  
über die Börse (Auftrag nur auf 
ausdrücklichen Kundenwunsch)  

1,00 50,00 

sonstige Wertpapiere 1,00 50,00 

Festverzinsliche 
Wertpapiere 

1,00 50,00 

Währungsanleihen 1,00 50,00 

Wandelanleihen 1,00 50,00 

Optionsanleihen 1,00 50,00 

 
 
 
 
Härtefälle bei An- und Verkauf von Wertpapieren (Ko mmissionsgeschäft) 
 
Mindestentgelt bei einem Kurswert von  
150,01 Euro bis 250,00 Euro 20,00 Euro 

  50,01 Euro bis 150,00 Euro 15,00 Euro 

    5,01 Euro bis   50,00 Euro 5,00 Euro 

         unter 5,00 Euro kein Entgelt  

 
Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsau sführung von Dritten be-
rechneten Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen. 
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1.2 Abrechnung über Streifbanddepot 
Das Entgelt für den An- und Verkauf 
der Wertpapiere erhöht sich um 

-,-- 

 
1.3 Teilausführungen 
Kommt es infolge enger Marktverhältnisse zu Teilaus führungen, 
so wird jede Teilausführung wie ein gesonderter Auf trag abgerechnet. 

Für Wertpapierausführungen die teilweise im fortlau fenden Handel und teil-
weise zum Einheitskurs ausgeführt werden, wird für jede Ausführung geson-
dert  Entgelt berechnet. 
 
1.4 Börsenspesen und Courtage  
Die Bank wird dem Kunden die bei der Auftragsausfüh rung von der  
Börse berechneten Börsenspesen und Courtage in Rechnung stellen. 

 

 
2. Vormerkung von Aufträgen 
 
2.1 Erteilung eines limitierten Auftrags -,-- 

2.2 Änderung eines Auftrags (z. B. Änderung des Lim its, 
der Gültigkeitsdauer etc.) 

-,-- 

2.3 Erteilung eines Zeichnungsauftrages bei Neuemissionen – 
 Berechnung bei Nichtzuteilung der Zeichnung – 

-,-- 

 
 
3. Vertriebsfolgeprovision, Platzierungsprovision, Aus gabeaufschlag, 

Anlageberatungsvergütung und Zuwendungen an Dritte 
 
Für die Vermittlung von bestimmten Wertpapieren (in sbesondere Zertifikate) erhält 
die Bank eine Platzierungsprovision. 

Für die Vermittlung von Fondsanteilen berechnet die  Bank beim Kauf dieser Fondsan-
teile einen Ausgabeaufschlag. 

Weiterhin erhält die Bank für einige von ihr verwah rten Wertpapiere (insbesondere 
für Investmentanteile und Zertifikate) eine jährlic he Vertriebsfolgeprovision bzw. eine 
Anlageberatungsvergütung, die sich prozentual aus d em bei der Bank durchschnitt-
lich während eines Jahres gehaltenen bzw. durch die Bank vermittelten Wertpapier-
bestand errechnet. 
 
Die genaue Vertriebsfolgeprovision, Platzierungspro vision, Anlageberatungs-
vergütung und den Ausgabeaufschlag sowie Zuwendunge n an Dritte für das vom 
Kunden erworbene Wertpapier, kann beim Kundenberate r erfragt werden. 
 



27  

II. Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung 
 
 
1. Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren 

 
Die Berechnung erfolgt jährlich im Nachhinein, nach  dem Stand  
zum 31. Dezember des laufenden Jahres 
 

Wertpapierart Berechnungsmodus in % *) 

Aktien vom Kurswert 0,1785 

Optionsscheine vom Kurswert 0,1785 

Genussscheine vom Kurswert 0,1785 

Bezugsrechte pro Posten 8,92 Euro *) 

Teilrechte vom Kurswert 0,1785 

Aktienspitzen vom Kurswert 0,1785 

Junge Aktien vom Kurswert 0,1785 

Investmentzertifikate vom Kurswert 0,1785 

Immobilienzertifikate vom Kurswert 0,1785 

sonstige Wertpapiere vom Kurswert 0,1785 

Festverzinsliche 
Wertpapiere 

vom höheren Wert 
(Kurswert/Nennwert) 

0,1785 

Bundesschatzbriefe vom höheren Wert 
(Kurswert/Nennwert) 

0,1785 

Währungsanleihen vom höheren Wert 
(Kurswert/Nennwert) 

0,1785 

Wandelanleihen vom höheren Wert 
(Kurswert/Nennwert) 

0,1785 

Optionsanleihen vom höheren Wert 
(Kurswert/Nennwert) 

0,1785 

Zerobonds vom höheren Wert 
(Kurswert/Nennwert) 

0,1785 

 
  
Mindestpreis pro Depotposten:  8,92 Euro *)  

Mindestpreis pro Depot:  14,87 Euro *)  

 
Bei unterjährigen Depotüberträgen (nur Ausgang) erf olgt eine zeitanteilige  
Berechnung der Depotgebühren. 
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2. Übertragung von Wertpapieren 
 
Wertpapierein- und -ausgänge innerhalb der Bank: 
Der Wertpapierübertrag innerhalb der Bank ist gebüh renfrei. 
 
Wertpapierein- und -ausgänge von/an andere Banken: 
Die Bank wird die ihr bei der Auftragsausführung vo n Dritten berechneten  
Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen: 
 
pro Posten: 
 
Ausgang/Eingang Wertpapierrechnung fremde Gebühren ����������	�

�  

 
Ausgang/Eingang Girosammelverwahrung gebührenfrei 
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2. Wertpapiereinlieferungen und Wertpapierauslieferung en  
      von effektiven Stücken 

 
Die Bank wird die ihr bei der Auftragsausführung vo n Dritten berechneten  
Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen. 
 
3.1 Auslieferung effektiver inländischer Stücke  47,60 Euro *)  

   
3.2 Einlieferung effektiver inländischer Stücke  65,45 Euro *) 
 
4. Kapitalveränderungen 
 
Die Bank wird die ihr bei der Auftragsführung von D ritten berechneten Auslagen und 
fremden Kosten in Rechnung stellen. 
 
4.1 Ausübung von Options- und Wandelrechten   
 fremde Gebühren 20,82 Euro *) 
 eigene Gebühren 14,87 Euro *) 
 Summe 35,69 Euro *) 
 
4.2 Wandlung von Optionsscheinen in Aktien 0,50 % Provision 
 
4.3 Ausübung von Optionsscheinen und Optionsanleihe n 
 fremde Gebühren 23,80 Euro *) 
 eigene Gebühren 11,90 Euro *) 
 Summe 35,70 Euro *) 
 
5. Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien,  soweit dies 
      nicht im Zusammenhang mit einem Kaufgeschäft erfolgt 
 
In- und Ausland -,- 
 
6. Umtausch von Wertpapierurkunden 
 
Die Bank wird die ihr bei der Auftragsausführung vo n Dritten berechneten 
Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen. 
 
Übernahmeangebote/Barabfindungen/Rückkaufangebote/U mtausch 
von Originalaktien in Miteigentumsanteile/Rücktausc h 

-,- 
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7. Doppelbesteuerungsabkommen 
 
Die Bank wird die ihr bei der Auftragsausführung vo n Dritten berechneten 
Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen. 
 
 Euro 
Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang 
mit Doppelbesteuerungsabkommen 

-,- 

 
8. Einlösung von fälligen inländischen und ausländi schen  
    Wertpapieren in Fremdwährung 
     (Zinsgutschriften und Gutschrift der fälligen Wertpapiere  
       in Depotverwahrung) 
 
Die Bank wird die ihr bei der Auftragsausführung vo n Dritten berechneten 
Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen. 
 
Bei Fremdwährungsanleihen mit Währungsgutschrift 
- Gutschrift der Zinsen oder endfälligen Wertpapier e - 

20,00 

 
9. Depotaufstellung auf Kundenwunsch 
 
ohne Wertberechnung  10,00 

mit Wertberechnung  10,00 

 
10. Sonstige Dienstleistungen 
 
Zweitschrift Wertpapierabrechnung, Zins- 
und Dividendenabrechnung 

 10,00 

   
Storno Wertpapierabrechnung, Abrechnung fälliger We rt-
papiere und Zins-Dividendenabrechnung (wegen ZAST) 

 25,00 
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III. Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung  
       (Schaltergeschäfte) 
 
 
  Euro 

1. Einlösung von Kupons pro Gattung 15,00 

2. Einlösung fälliger Wertpapiere pro Gattung 0,50 %, mind. 25,00 

3. Einlösung  fälliger Währungsanleihen 
 

pro Gattung 0,50 %, mind. 50,00 
zzgl. 10 % Wäh-

rungsrisikoabschlag 
4. Hereinnahme von Wertpapieren zum  

Umtausch/Stücketausch 
 20,00 

5. Bogenerneuerung  20,00 

6. Erträgnisaufstellungen, Jahressteuer- 
bescheinigungen und Jahresbescheinigungen 

 

6.1 Jährliche maschinelle Erstellung  -,- 

6.2 Erträgnisaufstellung und Jahresbescheinigung auf be-
sondere Anforderung pro Stammnummer und Jahr 

 23,80 *) 

6.3 Jahressteuerbescheinigung auf besondere Anforderung 
pro Kontonummer und Jahr 

 11,90 *) 

6.4 Einzelsteuerbescheinigung auf besondere Anforderung 
pro Zinszahlung 

 11,90 *) 

7. Zweitschrift des Depotauszuges 
per 31. Dezember eines Jahres  

 11,90 *) 

 
 
Für alle Dienstleistungen die nicht in diesem Preisverzeichnis aufgeführt sind,  
wird das Entgelt nach Zeitaufwand berechnet. 
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IV. Finanztermingeschäfte 
 
1.  Transaktionsentgelt 
 
Optionen der STOXX-Indexfamilie, Euro-Kapitalmarktp rodukte,  
ODAX, Aktienoptionen (dt., finn., franz., niederl. und amerik.) 
 

Ordervolumen in Euro Kommissionssatz in % Grundpreis in Euro 
 0,00   40,00 

  1.500,00 bis   4.999,99 0,80   28,00 

  5.000,00 bis 24.999,99 0,70   33,00 

25.000,00 bis 49.999,99 0,60   58,00 

                  ab 50.000,00 0,50 108,00 

   

Auftragsentgelt: 15,00 Euro je Order 

Auftragsänderungsentgelt: 10,00 Euro je Änderung 

Ausübung/Zuteilung ODAX:   5,00 Euro pro Kontrakt 

Ausübung Aktien:   2,00 Euro pro Kontrakt 

 
 
Futures 
(Provision pro Kontrakt half turn in Euro)  
 
Kontrakte Futures der Euro-

kapital- und Euro-
geldmarktprodukte 

FDAX- 
Futures 

STOXX- 
Futures 

  1 bis 3 30,00 15,00 10,00 

  4 bis 9 22,50 11,50   7,50 

10 bis 25 17,50   9,00   6,00 

26 bis 49 15,00   7,50   5,00 

50 bis 99 12,50   6,25   4,00 

     ab 100 12,50   6,25   3,00 

Minimum -,- -,- 30,00 

 
Auftragsentgelt:   15,00 Euro je Order 

Auftragsänderungsentgelt:   10,00 Euro je Änderung 

Settlement: 250,00 Euro 



33  

Kontrakte FN50-Futures 
  1 bis 9   4,50 

10 bis 25   3,50 

26 bis 49   3,00 

50 bis 99   2,50 

     ab 100   2,00 

Minimum 30,00 

 
Auftragsentgelt 15,00 Euro je Order 

Auftragsänderungsentgelt 10,00 Euro je Änderung 

 
 
 
 
 
 
 
EUREX-Preise 
 
 Produkt Pro Kontrakt in Euro 
Aktienoptionen (dt., niederl., ital., franz.)  0,20 

Aktienoptionen (finn.) 1,10 

Aktienoptionen (amerik.) 0,30 

ODAX 0,75 

STOXX-Optionen 0,30 

ON50 0,20 

Opt. auf Zins-Future 0,20 

FDAX 0,50 

FN50 0,20 

STOXX-Future 0,30 

Zins-Future 0,20 
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D. Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften für 
      Privat- und Geschäftskunden 
 
Abrechnung durch die Bank zu dem von unseren Kontra henten berechneten  
Umrechnungskurs. 

 
 
E. Außergerichtliche Streitschlichtung für Privat- und 
    Geschäftskunden 
 
Für Privatkunden besteht die Möglichkeit, für die B eilegung von Streitigkeiten mit 
der Bank den Ombudsmann der privaten Banken  anzurufen. Betrifft der Be-
schwerdegegenstand eine Streitigkeit aus der Anwendung des Überweisungsrechts 
(§§ 675a bis 676g BGB) oder dem Missbrauch einer Zahlungskarte (§ 676h Satz 1 
BGB) können auch Geschäftskunden den Ombudsmann der privaten Banken anru-
fen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt 
wird. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenb eschwerdestelle beim Bundes-
verband deutscher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. 
 
Weitere Informationen zum Ombudsmann und dem Ombuds mann-Verfahren er-
halten Sie auch im Internet unter www.bankenombudsm ann.de . 

 
 
F. Zugehörigkeit zum Einlagensicherungsfonds 
 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken 
e.V. angeschlossen. Weitere Informationen hierzu können den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der Bank unter Nr. 20 entnommen bzw. direkt unter 
www.bdb.de abgerufen werden. 


